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 Veröffentlicht am 25.01.2016

Norm

ABGB §300

AllgGAG §300

1. ABGB § 300 heute

2. ABGB § 300 gültig ab 01.01.2009 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2008

3. ABGB § 300 gültig von 01.01.1979 bis 31.12.2008 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 304/1978

Rechtssatz

Eine die Begründung von Kellereigentum nach § 300 ABGB ausschließende Eigentümeridentität liegt schon dann nicht

vor, wenn der Alleineigentümer der Liegenschaft nur Miteigentümer des im Kellereigentum stehenden Bauwerks

werden soll.Eine die Begründung von Kellereigentum nach Paragraph 300, ABGB ausschließende Eigentümeridentität

liegt schon dann nicht vor, wenn der Alleineigentümer der Liegenschaft nur Miteigentümer des im Kellereigentum

stehenden Bauwerks werden soll.
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